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2038-3-7-3-L

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung für den Einstieg in der zweiten und dritten Qualifikationsebene im 
fachlichen Schwerpunkt Ländliche Entwicklung

vom 3. August 2021

Auf Grund des Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2 und Art. 67 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG)  
vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS  
2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 10a des Gesetzes 
vom 9. April 2021 (GVBl. S. 150) geändert worden ist, 
verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat und mit Zustimmung des Bayerischen Landesper-
sonalausschusses:

§ 1

Die Verordnung für den Einstieg in der zweiten 
und dritten Qualifikationsebene im fachlichen Schwer-
punkt Ländliche Entwicklung (FachVLE/QE2+3) vom 
2. Dezem ber 2012 (GVBl. S. 716, BayRS 2038-3-7-3-L) 
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ 
das Wort „(Staatsministerium)“ eingefügt.

3. In § 5 Abs. 3 Satz 3 und § 7 Abs. 2 Satz 3 werden 
jeweils die Wörter „Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten“ durch das Wort „Staats-
ministerium“ ersetzt.

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten“ durch das Wort „Staatsministerium“ 
ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mündlichen Teil.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Staatsministeri-

um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ 
durch das Wort „Staatsministerium“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Vom jeweiligen Prüfungsausschuss ist 
für die mündliche Prüfung je eine Prüfungskom-
mission zu bilden, die sich für den Einstieg in der 
zweiten Qualifikationsebene aus drei, für den 
Einstieg in der dritten Qualifikationsebene aus 
vier Mitgliedern zusammensetzt. 2Das vorsitzen-
de Mitglied der Prüfungskommission muss je-
weils Mitglied des jeweiligen Prüfungsausschus-
ses sein. 3Die weiteren Mitglieder müssen dem 
fachlichen Schwerpunkt Ländliche Entwicklung 
angehören und für die Prüfungskommission für 
den Einstieg

1. in der zweiten Qualifikationsebene mindes-
tens ein Amt der Besoldungsgruppe A 7,

2. in der dritten Qualifikationsebene mindes-
tens ein Amt der Besoldungsgruppe A 10

innehaben.“

c) Abs. 4 wird aufgehoben.

d) Abs. 5 wird Abs. 4 und in Satz 2 wird die Angabe 
„Abs. 1 bis 4“ durch die Angabe „Abs. 1 bis 3“ 
ersetzt.

e) Abs. 6 wird Abs. 5 und Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„1Entscheidungen der Prüfungsausschüsse und 
der Prüfungskommissionen werden vorbehaltlich 
des § 13 mit Stimmenmehrheit getroffen.“

f) Abs. 7 wird Abs. 6.

6. § 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nrn. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:
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„2. Prüfungsfach 2: Vermessungstech-
nische Berechnun-
gen, Kataster und 
Grundbuch,

3. Prüfungsfach 3: gesetzliche Grund-
lagen zur Ländlichen 
Entwicklung sowie 
Verwaltungs- und 
Staatsbürgerkunde.“

bb) Nr. 4 wird aufgehoben.

b) In Satz 2 wird das Wort „zehn“ durch das Wort 
„acht“ ersetzt.

c) In Satz 3 wird die Angabe „2 bis 4“ durch die An-
gabe „2 und 3“ ersetzt.

7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 12

Mündliche Prüfung“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Die mündliche Prüfung für den Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene findet nach 
der schriftlichen Prüfung statt. 2Prüfungsge-
genstand der mündlichen Prüfung sind Fra-
gen zu den schriftlichen Prüfungsfächern 1 
bis 3, im schriftlichen Prüfungsfach 2 ergänzt 
um Fragen aus der Vermessungskunde.“

bb) Die Sätze 5 und 6 werden aufgehoben.

c) Abs. 2 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„5Im Prüfungsgespräch nach Satz 3 Nr. 2 sollen 
in der Regel zwei Prüflinge gemeinsam geprüft 
werden.“

8. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Bewertung der  
schriftlichen und mündlichen Prüfung“.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1In der mündlichen Prüfung nach § 12 
Abs. 1 wird die Leistung in jedem der drei Prü-
fungsfächer von der Prüfungskommission in ge-
meinsamer Beratung unter Verwendung der No-
ten und Punktzahlen nach Abs. 1 bewertet. 2Die 
Durchschnittspunktzahl errechnet sich auf zwei 
Dezimalstellen aus der Summe der einzelnen 
Punktzahlen, geteilt durch drei. 3Die dritte Dezi-
malstelle bleibt unberücksichtigt.“

c) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Kommt eine Einigung bei der Bewertung 
der Prüfungsleistungen nicht zustande, entschei-
det im Falle des Abs. 1 das vorsitzende Mitglied 
des jeweiligen Prüfungsausschusses, im Falle 
der Abs. 2 bis 4 das vorsitzende Mitglied der je-
weiligen Prüfungskommission.“

9. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „und der praktischen 
Prüfung je“ gestrichen, die Angabe „2, 3 und 4“ 
durch die Angabe „2 und 3“ ersetzt und vor den 
Wörtern „der mündlichen Prüfung“ die Wörter 
„der Durchschnittspunktzahl“ eingefügt.

b) In Satz 2 wird das Wort „acht“ durch das Wort 
„fünf“ ersetzt.

10. In § 15 Nr. 1 werden die Wörter „gewichteten schrift-
lichen Prüfung“ durch die Wörter „gemäß § 14 Abs. 1 
Satz 1 oder § 14 Abs. 2 Satz 1 ermittelten schriftli-
chen Prüfungsnote“ ersetzt.

11. In § 17 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 14)“ gestrichen.

12. In § 19 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 3 werden jeweils 
die Wörter „Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten“ durch das Wort „Staatsminis-
terium“ ersetzt.

13. In § 24 Abs. 1 werden die Wörter „Staatsministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ durch 
das Wort „Staatsministerium“ ersetzt.

14. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25

Dauer und Inhalt der Ausbildungsqualifizierung

Für die Dauer und den Inhalt der Ausbildungs-
qualifizierung gilt § 7 entsprechend.“

15. § 26 wird wie folgt geändert:
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 26

Inkrafttreten, Übergangsregelung“.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für Beamtinnen und Beamte, die den 
Vorbereitungsdienst vor dem 1. März 2021 be-
gonnen haben, gelten die Regelungen dieser 
Verordnung in der am 28. Februar 2021 gelten-
den Fassung fort.“

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Jahr 2010“ durch die 
Angabe „Jahr 2020“ und die Angabe „31. De-
zember 2010“ durch die Angabe „31. Dezember 
2020“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2021 
in Kraft.

München, den 3. August 2021

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Michaela K a n i b e r , Staatsministerin
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2038-3-3-11-J

Verordnung 
zur Änderung der  

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen

vom 5. August 2021

Auf Grund des Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2 und des 
Art. 67 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 
2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 10a des Gesetzes 
vom 9. April 2021 (GVBl. S. 150) geändert worden ist, 
verordnen die Bayerischen Staatsministerien des Innern, 
für Sport und Integration, der Justiz, für Wissenschaft und 
Kunst, der Finanzen und für Heimat sowie für Familie,  
Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bayerischen 
Landespersonalausschusses:

§ 1

Änderung der  
Ausbildungs- und Prüfungsordnung  

für Juristen

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen 
(JAPO) vom 13. Oktober 2003 (GVBl. S. 758, BayRS  
2038-3-3-11-J), die zuletzt durch Verordnung vom  
25. Februar 2021 (GVBl. S. 82) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 7 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „sor-
gen“ die Wörter „und kann die für ihren ordnungsge - 
 mäß en Ablauf erforderlichen Anordnungen treffen“ 
ein gefügt. 

2. In § 18 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „rechts-
philosophischen“ das Wort „ , ethischen“ eingefügt.

3. In § 22 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „dreieinhalb“ 
durch das Wort „viereinhalb“ ersetzt.

4. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Es berücksichtigt auch die zunehmende Be-
deutung der Digitalisierung.“ 

5. In § 37 Abs. 6 werden die Wörter „und das Winter-
semester 2020/2021“ durch die Wörter „ , das Winter-
semester 2020/2021 und das Sommersemester 

2021“ ersetzt.

6. § 44 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die Ausbildung berücksichtigt auch die zuneh-
mende Bedeutung der Digitalisierung.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

7. § 72 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Universitäten können Studierenden, die ihr 
Schwerpunktbereichsstudium vor dem Sommer-
semester 2022 aufgenommen, die studienab-
schließende Leistung (§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) 
aber noch nicht erstmalig abgelegt haben, in ih-
ren Hochschulprüfungsordnungen ein Wahlrecht 
einräumen, das Schwerpunktbereichsstudium 
nach den Vorschriften der §§ 39 bis 42 in der 
am 15. Februar 2022 geltenden Fassung abzu-
schließen.“

8. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkraft-
treten“ gestrichen.

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.

c) Satz 2 wird aufgehoben.

§ 2

Weitere Änderung der  
Ausbildungs- und Prüfungsordnung  

für Juristen

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen 
(JAPO) vom 13. Oktober 2003 (GVBl. S. 758, BayRS 
2038-3-3-11-J), die zuletzt durch § 1 dieser Verordnung 
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geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 40 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Satz 1 und 2 gelten nicht für Schwerpunktbereiche 
in einer ausländischen Rechtsordnung, die an einer 
ausländischen Partnerhochschule absolviert werden.“

2. In § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „oder 
in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbar-
keit“ durch die Wörter „ , in Angelegenheiten der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit oder für Arbeitssachen“  
ersetzt. 

§ 3

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 2021 in 
Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 2 am 16. Februar 
2022 in Kraft.

München, den 4. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister

München, den 23. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister

München, den 5. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister

München, den 5. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister

München, den 5. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales

Carolina T r a u t n e r , Staatsministerin
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2120-3-U/G

Verordnung 
 zur Änderung  

der Landesämterverordnung

vom 9. August 2021

Auf Grund des Art. 34 Abs. 1 Nr. 2 des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) vom 
24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 
(GVBl. S. 370) geändert worden ist, verordnet das Bay-
erische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

§ 1

Die Landesämterverordnung (LAV-UGV) vom 27. No-
vember 2001 (GVBl. S. 886, BayRS 2120-3-U/G), die zu-
letzt durch § 1 Abs. 146 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 7 wird der Punkt am Ende durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) Folgende Nr. 8 wird angefügt:

„8. fachliche Unterstützung der Dienststellenlei-
tungen der staatlichen Schulen im Bereich 
des sicherheitstechnischen und gesundheits-
bezogenen Arbeitsschutzes, insbesondere 
im Bereich des Mutterschutzes, sowie ar-
beitsmedizinische Beratung des Personals.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft.

München, den 9. August 2021

Bayerisches Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege

Klaus H o l e t s c h e k , Staatsminister
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800-21-21-A

Verordnung 
zur Änderung der  

Verordnung zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes,  
des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und der Handwerksordnung

vom 9. August 2021

Auf Grund des Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Berufsbildungsgesetzes und des Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetzes (AGBBiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. September 1993 (GVBl. 
S. 754, BayRS 800211A), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 24. März 2021 (GVBl. S. 94) geändert 
worden ist, verordnen die Bayerischen Staatsministerien 
des Innern, für Sport und Integration, für Wohnen, Bau 
und Verkehr, der Justiz, für Unterricht und Kultus, für Wis-
senschaft und Kunst, der Finanzen und für Heimat, für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt 
und Verbraucherschutz, für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, für Familie, Arbeit und Soziales und für Ge-
sundheit und Pflege:

§ 1

Die Verordnung zur Umsetzung des Berufsbildungs-
gesetzes, des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
und der Handwerksordnung (BBiGHwOV) vom 24. Juli 
2007 (GVBl. S. 579, BayRS 8002121A), die zuletzt 
durch § 3 der Verordnung vom 30. November 2020 (GVBl. 
S. 705) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des Ersten Teils wird wie folgt gefasst: 

„Teil 1

Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die  
Ausbildungszeit“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Schulisches Berufsgrundbildungsjahr“.

b) In Abs. 3 werden die Wörter „vom 17. Mai 1991 
(GVBl S. 153, BayRS 2236231UK), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 17. Dezember 
2004 (GVBl S. 584)“ gestrichen.

3. In § 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Besuch einer Berufsfachschule“.

4. Die Überschrift des Zweiten Teils wird wie folgt ge-
fasst:

„Teil 2

Zulassung zur Abschlussprüfung in anerkannten 
Ausbildungsberufen“.

5. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Berufsfachschulen und Ausbildungsberufe“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor der Tabelle wird das Wort 
„Sätze“ durch das Wort „Satz“ und die Anga-
be „BBiG“ durch die Wörter „des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBiG)“ ersetzt.

bb) In Nr. 5 wird das Wort „Hauswirtschaft“ durch 
die Wörter „Ernährung und Versorgung“  
ersetzt.

c) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Die Berufsabschlussprüfung als Modenäher/
Modenäherin und als Hauswirtschafter/Haus-
wirtschafterin bei Schülerinnen und Schülern, 
die eine zweijährige Ausbildung an der Berufs-
fachschule für Ernährung und Versorgung absol-
vieren, erfolgt gegen Ende des zweiten Schul-
jahres, im Übrigen erfolgt die Abschlussprüfung 
gegen Ende des dritten Schuljahres.“

6. Die Überschrift des Dritten Teils wird wie folgt ge-
fasst:

„Teil 3

Zuständigkeiten für die Berufsbildung im  
öffentlichen Dienst“.

7. Die Überschrift des Abschnitts 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
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„Kapitel 1

Allgemeine Vorschriften“.

8. § 4 wird § 5 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Übertragung der Aufgaben“.

b) Nach den Wörtern „Unterricht und Kultus,“ 
werden die Wörter „für Wohnen, Bau und Ver-
kehr,“ eingefügt, die Wörter „des Gesetzes 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen (Berufsqualifikationsfest
stellungsgesetz – BQFG) vom 6. Dezember 
2011 (BGBl I S. 2515) in der jeweils gelten-
den Fassung“ werden durch die Wörter „des 
Berufsqualifika tionsfeststellungsgesetzes“ und 
die Angabe „§§ 5 bis 14a“ durch die Angabe 
„§§ 6 bis 16“ ersetzt.

9. Der bisherige § 5 wird § 4 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Aufgaben“.

b) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „Der Re-
gelung unterliegen“ durch die Wörter „Aufgaben 
im Sinne des Teils 3 sind“ ersetzt.

c) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Buchst. a werden die Wörter 
„in den Ausbildungsberufen des öffentlichen 
Dienstes“ durch die Wörter „im öffentlichen 
Dienst“ ersetzt. 

bb) Buchst. c wird wie folgt gefasst:

„c) die Verkürzung oder die Verlängerung 
der Ausbildungsdauer (§ 8 Abs. 1  
und 2 BBiG),“.

cc) Buchst. e wird wie folgt gefasst:

„e) die Errichtung von Prüfungsausschüs-
sen für die Zwischen- und Abschluss-
prüfung und die Berufung der Mitglie-
der, die Bildung von Prüferdelegationen 
und die Entscheidung über deren Mit-
glieder, die Übertragung der Abnahme 
sowie die abschließende Bewertung 
von Prüfungsleistungen und die Beru-
fung von weiteren Prüfenden (§§ 39, 40 

Abs. 3 und 4, § 42 Abs. 2 und 3, § 48 
Abs. 1 Satz 2 BBiG),“.

dd) Die Buchst. j und k werden wie folgt gefasst:

„j) der Erlass von Fortbildungsprüfungs-
regelungen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 und 
3 BBiG) sowie die Durchführung von 
Prüfungen im Bereich der beruflichen 
Fortbildung (§ 56 BBiG),

k) der Erlass von Umschulungsprüfungs-
regelungen (§ 59 Satz 2 und 3 BBiG) 
sowie die Durchführung von Prüfun-
gen im Bereich der beruflichen Um-
schulung (§ 62 Abs. 3 und 4 BBiG),“.

ee) In Buchst. m werden die Wörter „vom 16. Fe-
bruar 1999 (BGBl I S. 157, 700), geändert 
durch Verordnung vom 28. Mai 2003 (BGBl I 
S. 783)“ gestrichen.

10. Die Überschrift des Abschnitts 2 wird wie folgt gefasst:

„Kapitel 2

Ressortübergreifende Zuständigkeiten“.

11. § 6 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Straßenwärter/Straßenwärterin“.

b) In den Nrn. 1 bis 4 wird die Angabe „§ 5“ jeweils 
durch die Angabe „§ 4“ ersetzt.

12. Der bisherige § 7 wird § 8 und wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Aus und Fortbildungsberufen für  
Bäderbetriebe“.

b) Die Wörter „berufliche Fortbildung zum Geprüf-
ten Meister/zur Geprüften Meisterin“ werden 
durch die Wörter „beruflichen Fortbildungsab-
schlüsse“ und die Angabe „§ 5“ durch die Anga-
be „§ 4“ ersetzt.

13. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Andere Ausbildungsberufe des  
öffentlichen Dienstes“.
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b) In Satz 1 Nr. 1 bis 3 wird die Angabe „§ 5“ jeweils 
durch die Angabe „§ 4“ ersetzt.

c) In Satz 2 wird die Angabe „13 und 14“ durch die 
Angabe „6 und 14“ ersetzt.

14. Der bisherige § 9 wird § 10 und folgende Überschrift 
wird eingefügt:

„Sparkassen“.

15. Die Überschrift des Abschnitts 3 wird wie folgt gefasst:

„Kapitel 3

Aufgaben des Staatsministeriums der  
Justiz“.

16. Der bisherige § 10 wird § 11 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Berufsbildungsausschüsse der  
Rechtsanwaltskammern“.

b) Die Angabe „§ 5“ wird durch die Angabe „§ 4“ 
ersetzt.

17. Die Überschrift des Abschnitts 4 wird wie folgt ge-
fasst:

„Kapitel 4

Aufgaben des Staatsministeriums der  
Finanzen und für Heimat“.

18. Der bisherige § 11 wird § 12 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin, 
Geomatiker/Geomatikerin“.

b) Im Satzteil nach Nr. 2 wird die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ und die Angabe „§ 5“ je-
weils durch die Angabe „§ 4“ ersetzt. 

19. Die Überschrift des Abschnitts 5 wird wie folgt ge-
fasst:

„Kapitel 5

Aufgaben des Staatsministeriums für  
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“.

20. Der bisherige § 12 wird § 13 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Handwerkskammern, Industrie und  
Handelskammern“.

b) In Abs. 1 Nr. 1 bis 3 wird die Angabe „§ 5“ jeweils 
durch die Angabe „§ 4“ ersetzt.

21. Der bisherige § 13 wird § 6 und wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Berufe in der Verwaltung, in Bibliotheken und 
Archiven“.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 5“ durch die 
Angabe „§ 4“ und die Angabe „Nrn.“ durch 
die Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 5“ durch die 
Angabe „§ 4“ ersetzt.

c) In Abs. 1 Satz 1, 2 und Abs. 3 Satz 1, 2 wird die 
Angabe „§ 5“ jeweils durch die Angabe „§ 4“  
ersetzt.

22. Die Überschrift des Abschnitts 6 wird gestrichen.

23. Abschnitt 7 wird Kapitel 6 und die Überschrift wird wie 
folgt gefasst:

„Kapitel 6

Aufgaben der Staatsministerien des  
Innern, für Sport und Integration sowie für  

Umwelt und Verbraucherschutz“.

24. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Bayerische Verwaltungsschule“.

b) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „§ 5“ durch 
die Angabe „§ 4“ und die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

c) In Nr. 2 wird der Satzteil vor Buchst. a wie folgt 
gefasst:

„2. für die entsprechenden Fortbildungsab-
schlüsse in den umwelttechnischen Berufen“.

25. Abschnitt 8 wird Kapitel 7 und die Überschrift wird wie 
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folgt gefasst:

„Kapitel 7

Aufgaben des Staatsministeriums für  
Gesundheit und Pflege“.

26. § 14a wird § 15 und wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Sozialversicherungsfachangestellter/ 
Sozialversicherungsfachangestellte“.

b) Die Angabe „bzw.“ wird durch das Wort „oder“ 
und die Angabe „§ 5“ wird jeweils durch die An-
gabe „§ 4“ ersetzt.

27. Der Vierte Teil wird Kapitel 8 und die Überschrift wird 
wie folgt gefasst:

„Kapitel 8

Aufgaben des Staatsministeriums für  
Familie, Arbeit und Soziales“.

28. Der bisherige § 15 wird § 16 und folgende Überschrift 
wird eingefügt:

„Geprüfte Fachkraft zur  
Arbeits und Berufsförderung in Werkstätten für 

behinderte Menschen“.

29. Vor § 15a wird folgende Überschrift eingefügt:

„Teil 4

Landesausschuss für Berufsbildung“.

30. § 15a wird § 17 und folgende Überschrift wird ein-
gefügt:

„Geschäftsordnung, Entschädigung“.

31. Die Überschrift des Fünften Teils wird wie folgt gefasst:

„Teil 5

Schlussvorschriften“.

32. Der bisherige § 16 wird § 18 und die Überschrift wird 
wie folgt gefasst:

„§ 18 

Inkrafttreten“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft.

München, den 13. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium des Innern,  
für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister

München, den 14. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Kerstin S c h r e y e r , Staatsministerin

München, den 20. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister

München, den 28. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister

München, den 28. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium für  
Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister

München, den 28. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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München, den 2. August 2021

Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Hubert A i w a n g e r , Staatsminister

München, den 5. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Umwelt und Verbraucherschutz

Thorsten G l a u b e r , Staatsminister

München, den 9. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Michaela K a n i b e r , Staatsministerin

München, den 7. Juli 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales

Carolina T r a u t n e r , Staatsministerin

München, den 9. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Gesundheit und Pflege

Klaus H o l e t s c h e k , Staatsminister
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601-2-F

Verordnung 
zur Änderung der 

Steuer-Zuständigkeitsverordnung

vom 12. August 2021

Auf Grund des § 17 Abs. 2 Satz 3 des Finanzverwal-
tungsgesetzes (FVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zu-
letzt durch Art. 8 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 Nr. 3 
der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 
(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch Verord-
nung vom 27. Juli 2021 (GVBl. S. 499) geändert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium der  
Finanzen und für Heimat:

§ 1

Änderung der  
Steuer-Zuständigkeitsverordnung

Anlage 3 der Steuer-Zuständigkeitsverordnung  
(ZustVSt) vom 1. Dezember 2005 (GVBl. S. 596, BayRS 
601-2-F), die zuletzt durch die §§ 1, 2, 3, 4 und 5 der 
Verordnung vom 3. Januar 2021 (GVBl. S. 15) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nr. 14 Spalte 3 und 4 wird wie folgt geändert:

a) Buchst. n wird wie folgt gefasst:

Spalte 3 Spalte 4
„n) Steuern nach dem 

Rennwett- und  
Lotteriegesetz

alle Finanzämter 
des Freistaates 
Bayern“.

b) Buchst. o wird aufgehoben.

c) Die Buchst. p bis s werden die Buchst. o bis r. 

2. Nr. 55 wird wie folgt geändert:

a) In den Spalten 3 und 4 wird Buchst. e aufge-
hoben.

b) Die Buchst. f und g werden Buchst. e und f.

3. Nr. 65 Spalte 3 und 4 Buchst. g wird wie folgt geändert:

a) Der Spalte 3 werden die Wörter „sowie der von 
diesem abgerechneten Arbeitgebern“ angefügt.

b) In Spalte 4 werden die Wörter „Ansbach, Augs-
burg, Bayreuth, Ingolstadt, Kaufbeuren, Lands-
hut, München, Regensburg“ durch die Wörter 
„alle Finanzämter des Freistaates Bayern“ er-
setzt.

§ 2

Weitere Änderung der  
Steuer-Zuständigkeitsverordnung

Anlage 3 der Steuer-Zuständigkeitsverordnung  
(ZustVSt) vom 1. Dezember 2005 (GVBl. S. 596, BayRS 
601-2-F), die zuletzt durch § 1 dieser Verordnung geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nr. 14 Spalte 3 und 4 wird wie folgt geändert:

a) Buchst. k wird wie folgt gefasst:

Spalte 3 Spalte 4
„k) Gesonderte Fest-

stellungen nach 
Außensteuergesetz

alle Finanzämter 
des Freistaates 
Bayern“.

b) Nach Buchst. k wird folgender Buchst. l ein-
gefügt:

Spalte 3 Spalte 4
„l) Gesonderte Feststel-

lungen nach § 180 
Abs. 5 Nr. 1 AO

alle Finanzämter 
der Regierungs-
bezirke Ober- und 
Niederbayern“. 

c) Die bisherigen Buchst. l bis r werden die 
Buchst. m bis s.

2. In Nr. 53 Spalte 3 und 4 wird Buchst. c aufgehoben.

3. Nr. 54 Spalte 3 und 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Spalte 3 Buchst. b werden die Wörter „mit 
Ausnahme der Fälle des § 39 Abs. 4 Nr. 5 EStG“ 
angefügt.

b) Buchst. g wird aufgehoben.
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c) Die bisherigen Buchst. h bis k werden die 
Buchst. g bis j.

4. Nr. 55 Spalte 3 und 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach Buchst. c wird folgender Buchst. d ein-
gefügt:

Spalte 3 Spalte 4
„d) Steuerabzug bei 

Bauleistungen i. S. d. 
§§ 48 bis 48d EStG

Nürnberg-Nord, 
Nürnberg-Süd“.

b) Der bisherige Buchst. d wird Buchst. e und in 
Spalte 3 werden die Wörter „nach Außensteuer-
gesetz und“ gestrichen. 

c) Nach Buchst. e werden die folgenden Buchst. f 
und g eingefügt:

Spalte 3 Spalte 4
„f) Lohnsteueran-

gelegenheiten der 
Arbeitgeber mit 
lohnsteuerlicher 
Betriebsstätte in der 
kreisfreien Stadt 
Nürnberg

Nürnberg-Nord, 
Nürnberg-Süd

g) Lohnsteueraußen-
prüfung bei Arbeit-
gebern mit mehr als 
499 Arbeitnehmern

Hersbruck,  
Hilpoltstein,  
Schwabach“.

d) Die bisherigen Buchst. e und f werden die 
Buchst. h und i. 

5. In Nr. 68 Spalte 3 Buchst. a werden die Wörter „nach 
Außensteuergesetz und“ gestrichen.

§ 3

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2022 in Kraft. 

München, den 12. August 2021

Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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2038-3-6-2-W, 2038-3-6-4-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Prüfungsordnung für die Deutsche Akademie für Metrologie (DAM) beim  
Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht für den mittleren und den  

gehobenen eichtechnischen Dienst  
und der  

Verordnung über die  
fachlichen Schwerpunkte eichtechnischer und  

beschusstechnischer Dienst

vom 13. August 2021 

Auf Grund des Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2, Art. 38 
Abs. 2 und des Art. 67 Satz 1 des Leistungslaufbahnge-
setzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, 
BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 10a des Ge-
setzes vom 9. April 2021 (GVBl. S. 150) geändert worden 
ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie mit Zustimmung 
des Landespersonalausschusses und im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat:

§ 1

Änderung der  
Prüfungsordnung für die Deutsche Akademie für  

Metrologie (DAM) beim Bayerischen Landesamt für 
Maß und Gewicht für den mittleren und den  

gehobenen eichtechnischen Dienst

Die Prüfungsordnung für die Deutsche Akademie 
für Metrologie (DAM) beim Bayerischen Landesamt für 
Maß und Gewicht für den mittleren und den gehobenen 
eichtechnischen Dienst (POEich) vom 15. September 
2005 (GVBl. S. 498, BayRS 2038-3-6-2-W) wird wie folgt 
geändert:

1. In der Überschrift werden vor der Angabe „POEich“ die 
Wörter „Prüfungsordnung eichtechnischer Dienst –“ 
eingefügt. 

2. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

3. In § 1 werden die Wörter „und Prüfung im Bereich des 
gesetzlichen Messwesens (Akademie-Abkommen), 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1992 (AllMBl S. 563)“ 
durch die Wörter „ , Prüfung und Zusammenarbeit 
im Bereich des gesetzlichen Messwesens (Akade-
mie-Abkommen) in der am 8. August 2018 geltenden 
Fassung,“ ersetzt.

4. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Lehrgän-
gen und“ gestrichen.

b) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „Lehr-
gänge und“ gestrichen und der Doppelpunkt am 
Ende wird durch einen Punkt ersetzt.

c) Die Nrn. 1 und 2 werden aufgehoben.

5. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Lehrgän-
gen und“ gestrichen.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Lehrgängen 
und“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „rechtzeitig 
(zwei Monate)“ durch die Wörter „bis zwei 
Monate“ ersetzt.

cc) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Die zuständigen Landesbehörden können 
Teilnehmende bis zwei Monate vor Beginn 
der Lehrgänge verbindlich zu einzelnen Un-
terrichtsmodulen und den zugehörigen schrift-
lichen Prüfungsaufgaben sowie zur abschlie-
ßenden mündlichen Prüfung anmelden.“

6. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungen“ 
durch das Wort „Prüfung“ ersetzt.

b) In Abs. 1 werden die Wörter „jede Prüfung“ durch 
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die Wörter „die Prüfung jedes Lehrgangs“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 werden nach den Wörtern „Aka-
demie-Abkommens“ die Wörter „in der am 
8. August 2018 geltenden Fassung“ einge-
fügt.

bb) In Nr. 5 werden nach dem Wort „Arbeits-
platznummern“ die Wörter „oder Prüfungs-
nummern“ eingefügt.

7. In § 5 Satz 1 wird das Wort „Prüfungen“ durch das 
Wort „Prüfung“ ersetzt und es werden nach den Wör-
tern „Akademie-Abkommens“ die Wörter „in der am 
8. August 2018 geltenden Fassung“ eingefügt.

8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „Prüfungen“ durch das 
Wort „Prüfung“ ersetzt.

bb) In Nr. 5 werden nach dem Wort „Arbeitsplatz-
nummern“ die Wörter „(§ 10 Abs. 1) oder der 
Prüfungsnummern“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 6 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

bb) Folgende Nr. 7 wird angefügt:

„7. er entscheidet über Anträge gemäß 
§ 14 Abs. 6 und legt die zur Ermittlung 
der Gesamtnote des schriftlichen Teils 
der Prüfung noch zu erbringenden 
schriftlichen Prüfungsleistungen fest.“

9. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Laufbahnprüfung“ durch 
das Wort „Prüfung“ ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

10. In § 8 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

11. In § 9 Abs. 3 wird nach dem Wort „ist“ ein Komma 
eingefügt.

12. § 10 Abs. 1 bis 3 wird durch die folgenden Abs. 1  

bis 4 ersetzt:

„(1) 1Die Arbeitsplätze der Teilnehmenden wer-
den vor Beginn einer jeden Prüfungsaufgabe ausge-
lost. 2Die Plätze im Prüfungsraum sind entsprechend 
zu nummerieren. 3Das Verzeichnis der ausgelosten 
Arbeitsplatznummern ist vom vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses mindestens so lange 
verschlossen zu verwahren, bis die jeweils unter 
der gleichen Arbeitsplatzanordnung gefertigten Prü-
fungsarbeiten bewertet sind.

(2) 1Den Prüflingen kann vorab eine Prüfungs-
nummer erteilt werden. 2Werden abweichend von 
Abs. 1 die Arbeitsplätze nicht ausgelost, ist eine 
solche vorab zu erteilen. 3Das Verzeichnis der erteil-
ten Prüfungsnummern ist so lange verschlossen zu 
verwahren, bis sämtliche Prüfungsarbeiten bewertet 
sind.

(3) Die Teilnehmenden dürfen auf die Prüfungs-
arbeit nicht ihren Namen, sondern nur ihre Arbeits-
platznummer oder die vorab erteilte Prüfungsnum-
mer setzen.

(4) Die Prüfungsnoten werden erst nach ihrer 
endgültigen Festsetzung in die Prüfungsakten einge-
tragen.“

13. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 2 
Buchst. b Nr. 2 oder Nr. 4“ durch die Wörter „§ 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b, c oder Buchst. d“ 
ersetzt und es werden nach den Wörtern  
„Akademie-Abkommens“ die Wörter „in der am 
8. August 2018 geltenden Fassung“ eingefügt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Sie wird auf zwei Dezimalstellen berechnet, 
die dritte Dezimalzahl bleibt unberücksichtigt.“

c) Abs. 5 wird durch die folgenden Abs. 5 und 6  
ersetzt:

„(5) Für Prüfungsteilnehmende nach § 3 
Abs. 1 Satz 3 werden die Einzelnoten der bear-
beiteten Prüfungsarbeiten festgestellt.

(6) Für Prüfungsteilnehmende nach § 3 
Abs. 1 Satz 3, die zu einem früheren Prü-
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fungszeitpunkt schriftliche Prüfungsleistungen 
erbracht haben, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag der entsendenden zuständi-
gen Landesbehörde über die Anerkennung der 
bereits erzielten Einzelnoten und legt die zur Er-
mittlung der Gesamtnote des schriftlichen Teils 
der Prüfung noch zu erbringenden schriftlichen 
Prüfungsleistungen fest.“

14. In § 17 Abs. 1 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe 
„Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

15. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„2Maßgeblich für die Festsetzung der Platzziffer 
sind die Teilnehmenden, die sich dem mündli-
chen Teil der Prüfung im selben Prüfungszeit-
raum unterzogen haben.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 
3 und 4. 

16. In § 21 wird das Wort „Gesamtprüfung“ durch das 
Wort „Prüfung“ ersetzt.

17. Dem § 29 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Der Antrag nach Satz 1 oder 2 ist spätestens vier 
Wochen vor der jeweiligen Prüfung einzureichen.“

18. § 30 wird aufgehoben.

19. § 31 wird § 30 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 30

Inkrafttreten“.

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ ge-
strichen.

c) Satz 2 wird aufgehoben.

§ 2

Änderung der  
Verordnung über die fachlichen Schwerpunkte 

eichtechnischer und beschusstechnischer Dienst

Die Verordnung über die fachlichen Schwerpunk-
te eichtechnischer und beschusstechnischer Dienst 

(FachV-ebtD) vom 12. Dezember 2013 (GVBl. S. 676, 
BayRS 2038-3-6-4-W), die zuletzt durch § 1 Abs. 129 
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „einer Dienst-
befreiung oder eines Urlaubs nach §§ 18 bis 20 
der Urlaubsverordnung“ durch die Wörter „einer 
Dienstbefreiung, eines Urlaubs nach §§ 13 und 
14 der Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutz-
verordnung (UrlMV) oder eines Fernbleibens 
vom Dienst nach § 15 UrlMV“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Anga-
be „Nr.“ ersetzt.

2. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden die Wörter „für die Deutsche 
Akademie für Metrologie (DAM) beim Bayerisch - 
en Landesamt für Maß und Gewicht für den mitt-
leren und gehobenen eichtechnischen Dienst 
(POEich) vom 15. September 2005 (GVBl S. 498, 
BayRS 2038-3-6-2-W) in der jeweils geltenden 
Fassung“ durch die Wörter „eichtechnischer 
Dienst“ ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Wörter „für die Deutsche 
Akademie für Metrologie (DAM) beim Bayeri-
schen Landesamt für Maß und Gewicht für den 
mittleren und gehobenen eichtechnischen Dienst“ 
durch die Wörter „eichtechnischer Dienst“ ersetzt.

3. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „Halbsatz 1“ gestrichen.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Halbsatz 2“ gestrichen.

c) In Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter „für die Deut-
sche Akademie für Metrologie (DAM) beim Baye-
rischen Landesamt für Maß und Gewicht für den 
mittleren und gehobenen eichtechnischen Dienst“ 
durch die Wörter „eichtechnischer Dienst“ ersetzt.

4. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.
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§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 

München, den 13. August 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Hubert A i w a n g e r , Staatsminister
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2126-1-17-G

Verordnung  
zur Änderung der 

Dreizehnten Bayerischen  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 20. August 2021

Die Verordnung wurde nach Nr. 2.2 der Veröffent-
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Minis terialblatt 
Nr. 584 vom 20. August 2021 bekannt gemacht. Die Be-
gründung hierzu wurde im Bayerischen Ministerial blatt 
Nr. 585 vom 20. August 2021 veröffentlicht.
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